
Kurzübersicht der wichtigsten Hygieneregeln 

auf Grundlage des Hygieneplans 7.0 

an der Europaschule Gladenbach 

Gültig ab 11.02.2021 für die Stufe 3  
(Wechselunterricht und z.Zt. auch Präsenzunterricht der Abschlussklassen) 

 

Priorisierung:   
Die Maßnahmen (Anlage 1 zum Hygieneplan 7.0 -  Planungsszenarien) stehen über den 

allgemeingültigen Angaben im Hygieneplan 7.0. 

Zielgruppe: Schüler*innen, Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige Personen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Abstand 

 Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m  

(im Unterricht, in Klassen-und Kursräumen, im Schulgebäude, im Außenbereich (wo immer 

möglich, wobei im Grundschulbereich innerhalb der Kohorte auf dem Pausenhof davon 

abgewichen werden kann); Sanitärbereiche; Lehrerzimmer, Versammlungsräume, etc.). 

Ggf. müssen Lerngruppen geteilt werden.  

 Gestaffelte Pausenregelung oder räumliche Trennung 

 Feste Sitzordnung in den Unterrichtsräumen 

 Abstandsmarkierungen auf dem Boden und markierte Laufrichtungen auf den Treppen 

beachten 



(2) Hygiene 

 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife. Abtrocknen mit Papiertüchern. Desinfektion der 

Hände nur, wenn Händewaschen nicht möglich.  

 Tische feucht mit Reinigungslösung abwischen, wenn Unterrichtsräume von verschiedenen 

Lerngruppen benutzt werden (den Raum verlassende Lerngruppen wischen die Tische). 

 Husten- und Niesetikette beachten. 

 Gemeinsame Nutzung von Gegenständen (Stifte etc.) soll vermieden werden. 

 Betretungsverbot für Personen mit COVID-19-Symptomen oder Quarantäneverpflichtung. 

 Körperkontakt vermeiden (Händeschütteln, Umarmungen etc.). 

 Berühren von Auge, Nase und Mund vermeiden. 

 Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung sind unzulässig. 

 

(3) Masken 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auf dem gesamten Schulgelände 

verpflichtend. Möglichst medizinische Gesichtsmasken verwenden (OP- oder FFP2-Masken). 

Ausnahmeregelungen in Absprache mit Schulleitung (Attest, Kinder unter 6 J., etc.) 

 Kinn-und Gesichtsvisiere sind nicht zulässig. 

 In den Unterrichtsräumen sollen regelmäßige „Maskenpausen“ eingerichtet werden. 

Währenddessen ist auf entsprechende Lüftung des Raumes zu achten. 

 Essen und Trinken der Schüler*innen ist nur in den Klassenräumen gestattet. 

 Saubere Masken verwenden. Masken regelmäßig wechseln.  

 

(4) Lüften 

 Regelmäßiger Luftaustausch 

in allen Räumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 10.04.2021 



 


